
Rainer Erd 
Gesetzlicher Kündigungsschutz und 
WirtSchaftskrise 

Anmerkungen zur Funktion einer arbeitsrechtlichen 
Institution 

Seit acht Jahren sind die meisten hochentwickelten kapitalistischen Länder mit einem 

Problem konfrontiert, das in der Vergangenheit sters politische Kriscn nach sich zog: 
Massenarbeitslosigkeit . Was nach dem 2. Weltkrieg neben vielem anderen einem 

Prozeß kollektiver Verdrängung unterfiel, schob sich seit 1974 wieder unübersehbar 
in das Blickfeld des politischen Systems. Kapitalistische Produktionsformen gene­
rieren mit zeitlich differierender Regelmäßigkeit okonomische Krisen, zu deren Ver­
arbeitung die Erneuerung der Produktionsmittel (Rationalisierung) ebenso gehon: 
wic die soziale Umsduchtung der abhängig Beschäftigten im Wege von Massenar­

beitslosigkeit und partieller NeueinsteIlung. 
Dieses Wechselspiel von ökonomischer Krise und Normalit:it ist so alt wie die ka­
pitalistische Produktionsweise i r.eu indes ist, daß es sich heute im Kontext einer 
Gesetzgebung und Rechtsprechung ereignet, die unter Beteiligung von lnstirutionen 
der Arbeitnehmer auf die Sicherung von Arbeitsplätzen zielen. Frühere gesetzliche 

Regelungen verfolgten nicht solche umfassenden Ansprüche wie das Kündigungs­
schutz-Gc:secz (KSchG). Ursprünglich allein als Garanrie von Kündigungsfristen 
konzipien: (so etwa im .AlIgemeinen DeUlschen Handelsgesetzbuch« von ,861), 
erfolgte erstmals mit dem Belriebsräte-Gesetz von '920 (§§ 84 ff.) ein allgemeiner 
Kündigungsschutz, der allerdings die Entscheidung über die Alternative" Weiterbe­
schäfrigung oder Abfindung« allein in die Hände des Arbeitgebers legte. Nach der 

nationalsozialistischen Lösung, die im wesentlichen die Elemente des Betriebsräte­
Gesetzes übernahm, den Betriebsrat jedoch eliminierte (§§ S6 H. Arbeitsordnungs­
Gesetz), schufen das K$chG von 195/ und die veränden:e Fassung von '969 zum 
erstenma! die Möglichkeit eines - wenn auch, wie wir sehen werden, begrenzten­
Besundsschutzes des Arbeitsverhältnisses'. Mit der Reform des Betriebsverfas­
sungs-Gesetzes (BecrVG) von 1972 schließlich h:u der Gesetzgeber neben die indi­
viduelle, vom betroffenen Arbeitnehmer gerichtlich durchsetzbare Möglichkeit zur 
Erhaltung des Arbeitsplatzes einen kollektiven, vom Betriebsrat erzwingbaren Ar­
beitsplatzschutz gestellt. Im Zusammenspiel von KSchG und BetrVG liegen, so 

scheint es, historisch zum erstenma! Chancen für Arbeitnehmer begründet, Arbeits­
plätze, die von Kündigungen bedroht sind, beizubehalten. 

Doch die ökonomische Krise, die seit Jahren ein Millionenheer von Arbeicslosen 
erzeugt, deutet darauf hin, daß der gesetzliche Kündigungsschutz Massenarbeitslo­
sigkei[ nicht verhindern kann. Diese In[erpretation kündigungsschuruechdichcr 
Normen drängt sich auf, wenn man das Phänomen Massenarbeitslosigkeit näher 

I Z~r G«chich •• d., KLindjgung5Schur~e, .iche w. D.uble" D,s A,b.i",ech,. ßmd '. Rcinb<K bei 
H.mburg 1979, S. ,6) H. 
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)68 betrachtet; Höhe und Struktur lassen nicht erkennen, daß staatliche Entscheidungen 

die vom ArbeitSmarkt strukturierte Arbeitslosigkeit prinzipiell verändern. Vielmehr 

scheint es so zu sein. daß der gesetzliche Kündigungsschutz unterstutzend auf die 
Selektionsmechanismen u merneh merischer Person alpoli tik ei n wirkt und damit T en­

denzen der Arbeitsmarkt-Segmentation rechtlich ;absichert.' 

I. Strukwr der Arbeiulo,igkeit seit Mitte der siebziger Jahre 

Nachdem die demsehe Wirtschaft Ende der fünfziger Jahre zum erstenmal wieder 
einen Zustand erreicht hatte, in dem eine Übernachfrage nach Arbeitskräften vor­

herrschte, ließ die Rezession 1966/67 bereits erkennen, daß der Höhepunkt der 
Vollbeschäftigung überschritten war. Während es in diesem Falle noch gelang. durch 

Exporruberschüsse die Rezession in kurzer Zeit zu überwinden, belaslete die nächste 
tiefe Krise, 1974 beginnend und bis heute andauernd, das ökonomische und soziale 
System in der BundesrepubJik nachhaltig. Der internationale Charakter der gegen­
wärtigen Krise läßt nationalen Regierungen - im Gegensau zur Silllation in den 

sechziger Jahren - wenig Spielraum zu ihrer Überwindung. so daß ein Ende in den 
nächsten Jahren nicht abzusehen ist. eine Vertiefung eher erwartet werden muß. 
Angesichts dieser Lage entwickelte sich in den vergangenen Jahren ein arbeitsmarkt­

politisches Szenario, mit dem das Kündigungsschutzrecht konfrontiert ist und an 
dem es sich zu bewähren hat. 
1974- beginnt sich die Arbeitsmarkdage ia der Bundesrepublik mukrurell zu verän­

dern. Schwankte die Arbeitslosenquote von 1970 bis 1973 in einer Spanne von 0,7 
und 1,2 Prozent, so erhöhte sie sich im folgenden 1 ahr auf 2,6 Prozent, erf(~ichte 1975 

mit 4.7 Prozent den Höchststand in dieser Periode und fiel seit dieser Zeit nicht mehr 

unter 4 Prozent.) Kündigungen in großem Umfang rrafen diejenigen Gruppen von 
Arbeitnehmern am stärksten, die insgeheim schon immer als flexible arbeitsmarkt­

politische Manövriermasse galten. Der Anstieg der Ausländerbeschäftigung, der 
zwischen 1970 und 1973 ein Drifte! betrug. wurde in kurzer Zeit wieder um diesse.lbe 

Quote rückgängig gemacht. In der heute allenthalben sichtbaren Ausländerfeind­
lichkeit drückt sich die von der ökonomischen Krise erzwungene verschärfte Kon­

kurrenz um die Arbeitsplätze aus. Ausländer sind eine der Gruppen, die davon 
besonders getroffen werden, was sich in der weitaus höheren Arbeitslosenquote 

ausdrückt. Immer dann, wenn die Gesamtarbeitslosenquole drastisch ansteigt, er­

höht sich die der Ausländer weit überproportional. Stieg imJahr 1975 die Arbeits­
losenquote von 2.6 aui 4.7 Prozent, so erhöhten sich die entsprechenden Daten bei 
den Ausländern von 1.,9 auf 6,B Prozent. Vergleichbar verlief die Enrwicklung im 

Jahr 1981. als die Gesamtarbeitslosenquote von J.8 auf 5,5 Prozent, die der Auslän­
der von 5,0 auf 8,2 Prozent anstieg.' 

Ausländer sind aber nicht die einzige soziale Gruppe von Arbeitnehmern, die be­
sonders intensiv von der Arbeitslosigkeit betroffen werden. In der Krise legt die 
bürgerliche Gesellschaft ihre sozialen Selektionsmechanismen mit sonst unbekann-

1 Vg!. dazu eh. Deutsehmann, l~bour M","k~, S<-gm.nUl.ion lnd Indu«rial Relations in .he Fc-dcr>l 
Republic of G.nnany. [n,wul rur SOli:Jforschung. hek(. M:>nuskrip!. Frlnk.fun 1m tvhin 1982; don 
luch Hinweise ,ul die weitere- Litcntur zu r Theon. ,egm,n<i.ner Arb~i(,mlrkte. 

> Proiektgruppe Gcwerks,h,ft,forsehuns. Rahmenbedingungen der T,rifpo[i,ik. Blnd I. F~k.furt :un 

:'v1ain/N,OI York '979. S. 'J. 
~ Amtliche Nachrichun der BunJcsanSllll {ür Arb.i •. Arb.its'''3,i«ik 19St-J>hreszililcn. Numborg '981, 

s. 49.70. 
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tcr O(fenheit dar. indem sie diejenigen primär vom Arbeitsmarkt ausschließt. deren 
Arbeitskraft nicht den höchsten Verwertungsgrad gewährt. So liegt es in der Logik 

kapitalistischer Krisenbereinigung, daß auch andere, als »sozial schwach. eingestufte 

Gruppen von Arbeitnehmern ebenfalls stärker von der Arbeitslosigkeit betfoffen 

sind als der idealcypische Arbeiter. Während die Arbeilslosenquote der Manncr sich, 

um dies exemplarisch zu verdeutlichen. von [975 bis 1978 von 4,} auf 3,4 Prozent 
verringerte, erhöhten sich die entsprechenden Zahlen bei den Frauen auf 5,8 Pro­

zent. Einer Männerarbeitslosigkeit von 4,5 Prozent im Jahr 1981 steht eine Arbeits­

losigkeit in Höhe von 6.9 Prozent bei Frauen gegenüber.' Neben der Nationalität 

und dem Geschlecht ist, mit diesen freilich zusammenhängend, die berufliche und 

schulische Bildung ein Kriterium für relativ stabile Beschäftigungsmöglichkeieen . Je 
geringer die schulische und beruiliche Ausbildung, desto größer die Schwierigkeiten 

auf dem Arbeitsmarkt. 

Die in den offiziellen Arbeitslosenstatistiken veröffentlichten Daten spiegeln indes­
sen nur einen Teil des tatsächlichen Ausmaßes der Arbeitslosigkeit wider. da dieje­

nigen, die sich nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen, unberücksich­
ugt bleiben. So wird angenommen, daß in der Zeit von 1975 bis 1977 jeder fünfte 
abhängig Beschäftigte in der Bundesrepublik einmal seinen Arbeitsplan:. verloren 

hat, eine Quote, die noch höher liegt, wenn man aus dieser Berechnung die Gruppen 
mit geringem Beschäftigungsrisiko (Beamte oder langjährige Angestellte im Öffem­
lichen Dienst) ausklammert." 
So läßt sich resümieren, daß es eine Gruppe von abhängig Beschäftigtcn gibt, die 
über die günstigsten Chancen auf dem Arbeitsmarkt verfügt, wenn dieser von struk­
turellen Krisencendenzen erschünert wird: Junge, breit qualifizierte männliche 

Facharbeiter deutscher Herkunft, die längere Zeit in einem Betrieb beschäftigt sind. 
Ausländer, Frauen, älrere und junge unqualifizierte Arbeitnehmer hingegen sind die 

Opfer eines Arbeitsmarktes, dcr nur in zeitlich begrenzten Blütenphasen NivelJie­
rungstcndenzen zwischen den einzelnen Besehäftigrengruppen ausbildet.' 

~. Die Praxis des Kündigungsschutzes 

In welcher Weise Kündigungen von arheitsmarktpolitisch benachteiligten Gruppen 
erfolgen, hat eine vom Hamburger Max-Planck-Institut für ausländisches und inter­

nationales Privatrecht in der Zeit vom Oktober '978 bis zum Dezember t980 durch­
geführte Studie empirisch aufgezeigt.! Diese bestätigt (aus der Perspektive der von 

Kündigungen Betroffenen) die These, daß es bestimmee soziale Gruppen sind, die 
von Entlassungen stärker tangiert werden als andere. Lag der Beschäftigtenanteil von 
Frauen 1978 bei ca. 38 Prozent, so betrug die Race der gekündigten Frauen über­
proportional hoch 43 Prozent; gegenüber Ausländern. die 10 Prozent der Arbeit-

s Am!licb. N.chrich.cn .. .. 3.. •• 0 .. $. 49 · 
6 Projektgruppe Ge",~rksch'(LSlorschung. l .•. 0 .. $. q. 
7 Die 1rbeium,rklpoli,ischen Mechlnamen d" Selektion b"""mmter Gruppen von Arbeunehmern unter 

Kri.enhedingungen hOl R. Dornhoi. :un Bei.piel vOn Massenentl15sungon bel VW herausgc,rbeiter, 
M>.ssen.nd~sungen bei VW: Individu.lisierung du Kri'e. L.,,·i21han '976. s. ~Jl If. (H7); vgl. .ueh R. 
G. Heim.e, K. Hinrieh,. C. Offe. Th. Olk. EinheilSprobleme der Einhciuß""'trks.:hal •• Soziale W~h 
1981.5. 19 Ir.: krittlch d:u.u: eh. Dcutschm!lnn. Gewerl<scha/ten und ArbeilSmor.,,"V"entierung. 50-
zi.le Weh 198,. S. p~ ff. 

8 Rech. der Arbei. 1981. S. )00 fi.; ,iehe ietz' .ueh die Kurzf.ssung der Srudie: J. Falke. A. HolllId. B. 
Rhode. G. Zimmmn.nn. Das Kündigung,ge"heben in der Bundcsrepubhk Deutschhnd. in: K. F~,er 
u . .\... ArbciugerichlSprolOkollt. l. Aufbge, Neu",i«! und D.rmsudr 1981. S. 176 fl. 
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nehmer in den befr:lgten Berrieben ausmachten, wurden l5 Prozent aller Kündigun­

gen ausgesprochen; selbst bei den gesetzlich besonders geschüt:z.tcn Schwerbehin­

derten lag der Anreil der, in diesem Fall durch Aufhebungsvercr:ige beendeten Ar­

beitsverhälrnisse weit über dem von gesundheitlich nicht beeinträchtigten Arbeit­

nehmern: schließlich wurden die Arbeitsverhältnisse der eher schwer kündbaren 

älteren Beschäftigten ebenfalls in überproportional vielen Fällen durch Aufhebungs­

vertr~ge beende!. 

Bei allen Entlassungen dominieren mit weitem Abstand vor den fristlosen die or­

dentlichen Kündigungen, die Ro Prozent ausmachen. Bereits dies deutet d:lrauf hin, 

daß die Struktur des Kündigungsschutzes und der Betriebsverfassung so beschaffen 

sein muß, daß sie Entlassungen :t)s RegelfalJ und nicht nUf unter 3ußerSt erschwerten 

Bedingungen erlaubt. Die beiden im K$chG vorgesehenen Rechtfertigungen für eine 

zulässige Kündigung (betriebs- und personen- bzw. \Oerhaltensbedingre Kündi­

gungsgründe) sind in der Regel für Unrernehmer ausreichend , um eine flexible Per­

sonalpolitik betreiben zu können . Im Rahmen der Gründe für eine ordendiche Kün­

digung überwiegen im Untersuchungszeitraum personen- bzw. verhaltensbedingte 

mit 67 Prozent die Entlassungen aus berriebsbedingeen Gründen. Das bedeutet, daß 

Arbeitgeber bei Entlassungen häufiger leistungs- und Eignungsprobleme (65,2. Pro­

zent), unentschuldigtes Fehlen (H,S Prozent) und Krankheit von Arbeitnehmern 

(30,4 Prozent) anführen als Gründe, die in der okonomischen Entwicklung des 

Unternehmens (~betriebsbedingt«) liegen.' Bei der Analyse von Gesetzgebung und 

Rechtsprechung wird deshalb besonders darauf zu achten sein, warum subjektive 

Kündigungsgründe den objektiven vorgezogen werden. 

Vergegenwärtigt man sich nUn, unter welchen Bedingungen und in welcher Weise 

Kündigungen in der Regel erfolgen, so wird deutlich, warum das KSchG und das 

BetrVG allein in 1,7 Prozent aller vor Gericht verhandclren Fälle Arbeitnehmern die 

Möglichkeit geben, an den alten Arbeitsplatz zurückzukehren. Da das BetrVG nur 

auf solche Betriebe Anwendung findet, die mindesrens fünf Arbeitnehmer beschäf­

tigen (auf das KSchG können sich Arbeitnehmer in Betrieben mit mindestens sechs 

Beschäftigten beziehen), stehen 20 Prozenr aller Kündigungen unter der et3ehwerten 

Bedingung, daß der betroffene Arbeitnehmer allein gegen die Entlassung vorgehen 

muß. Aber auch in den Klein- und Mittelbetrieben, die über einen BerriebSfat ver­

fügen. kommt es wesentlich häufiger zu Kündigungen als in Großbetrieben . Das 

liegt zum einen sicherlich daran, daß sich Großbetriebe oft auf andere Weise als 

durch Kündigungen von Mitarbeitern rrennen (Aufhebungsverträge, Frühverren­

tung), hat aber auch einen Grund in der stirker kooperativen Form der Zusammen­

arbeit von Betriebsrat und GeschäftSleitung in Klein- und Mittelbetrieben gegenüber 
Großbetrieben. 10 

Das legt die Annahme nahe, daß nicht immer dort, wo ein Betriebsrat existiert, dieser 

sich auch gegen Entlassungen wendet. Es ist vielmehr umgekehrt 50. daß der Be­

triebsrat nur in acht Prozent aller Fälle während des Anhärungsverfahreos einer 

Kündigung widerspricht, in zwei Drinel aller FäHe ihr hingegen zustimmt und in 

den rcsrlichen Verfahren wegen Inkompetenz überhaupt keine entscheidende Rolle 

spielt. Erklärt sich der Berriebsrat nicht mit der Kündigung einverstanden, so sieht 

bei einem Drittel aller Fälle der Arbeitgeber daraulbin von einer Entlassung ab - eiD 

9 Recht du Arbeit '98', S. 300. Ob die in don J:>hren '978 bis 1980 gemach!<n Erhh",,,g.:" fut Krisen 
vcraU~mcincrt werden können. iSf einc offene Frage. d3 Arbeluric.hlcr heult davon b.,ichlen. daß 
bClriebsbcdingtc Kündigungen ~unchmen . Hypo,hC'lisch k:um m>n :lnnehmMl. daß es von a .. (nl<n.;r.al 
der Krise <1bhingt. welche Kündigung.form vorgnog.n "';r<l. 

10 A .•. 0 .• S. 100 L; vgl. luch E. Bbnkcnburg. S. SChÖllholl. Zur S02iolo~e des Arbelugenchuvert.hrtns . 
D>nnsudt una Neuwied 1979, S. 14 ii. 
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Indiz d3für, daß im Wege einer an der Aroeitsplat:lsicherung orielHierten Betriebs­
rarspo]itik weitaus mehr erreicht werden kÖnnte 315 heute geschieht. 

Als Folge der nur teil weisen Repräsentanz von Belrieosrllen bei Entlassungen und 

ihrer hohen Zustimmungsquocc zu Kündigungen ergibt sich, daß nur gegen acht 

Prozent der ausgesprochenen Kundigungen Klage erhoben wurde. Die Mehrzahl 

der Entlassungen wird vor Gericht durch eine Vergleichs praxis beender, deren Ziel 

in der Regel in der finanziellen Entschädigung für den Verlust des Arbeitsplatzes 

besteht (60 Prozent). Nur 14 Prozent der angestrengten Klagen zur Erhaltung des 

Arbeitsplatzes werden in der ersten Instanz durch streitiges Uneil entschieden, von 

denen 46 Prozent feststellen, daß das Arbeitsverhältnis fortbestehL Bezieht man dies 

jedoch auf alle Kündigungsschutzklagen, d.ann erhälr nur in 6,5 Prozent der Kündi­

gungsschutz-Verfahren der Kläger ein Urteil, das den Fonbest .. nd des Arbeitsver­

hältnisses .anordnet". Mit diesem Urteil ist aber keineswegs garantiert, daß der zu 

Unrecht Gekündigte auch wieder an seinem alren Arbeitsplatz beschäftjgt wird. Dies 

geschieht allein in 40 Prozent aller Fälle, von denen ein Drittel nach kurzer Zeit 
wieder aus dem Betrieb ausscheidet. 

Fassen wir zusammen: Acht Prozent aller gekündigten Arbeitnehmer erheben Klage 

gegen ihre Entlassung und erhalten in 6,S Prozent der Kündigungsschutz-Verfahren 
ein positives, den Fonbestand des Arbeitsverhältnisses anordnendes Uneil, das wie­

derum nur in geringem Umfang zur tatsächlichen Weiterbeschäftigung führt. Wenn 

somit 1,7 Prozent aller Kläger auf gerichtlichem Weg die Rückkehr an ihren alten 

Arbeitsplatz erzwingen können, so bedeutet dies, daß es mit Hilfe des KSchG und 

BetrVG in 0,13 Prozem aller ordentlichen Kündigungen zwischen t978 und 1980 

gelungen ist, den Arbei(splatz zu erhalten - eine Bilanz, die offensichtlich Zweifel an 

der Wirksamkeit kündigungsschutzrechtlicher Normen aufkommen läßt. In welcher 

Weise d.as Kündigungsschutz- Recht solche Ergebnisse ermöglicht, wie es auf vorge­

gebene Strukturen des Arbeitsmarkres bezogen ist und welche Funktion der Be­

triebsrat (als gesetzliche InstitUtion an der Ver.lrbeitung von Arbeitslosigkeit betei­

ligt) ausübt, wollen die nachfolgenden Überlegungen zeigen. 

J. Struktur und Funktion des gesetzlichen Kündigungsschut2es 

Das geltende Kündigungsschurz-System ist das gesetzliche Produkt von zwei histo­

rischen Enrwicklungssträngen. Kündigungsschutz bedeutete zunächst allein die 

Möglichkeit des betroffenen Arbeitnehmers, gegen seine Endassung mit reehelichen 

Argumenten vorzugehen. Konnte er ursprünglich nur geltend machen. daß be­

stimmte Kündigungsfristen nicht c!ingehalren worden sind. so führte sodann das 

Betriebsräte-Gesetz 1920 den zweiten Grundsarz ein, daß eine Kündigung erst dann 

zulässig ist, wenn sie keine "unbillige H3ne~ darstellt. Zugleich schuf das Betriebs­

räte-Gesetz mit der Institution des Betriebsrats den zweiten Enrwicklungsstrang im 

Kündigungsrecht. Indem der Betriebsrat gegen Kündigungen bestimmte rechtliche 
Bedenken vorbringen kann, ist der Kündigungsschutz von einem individuellen Ver­
fahren des Gekündigten zu einer kollektiven Institution geworden, die es dem ab­
hängig Beschäftigten erleichtern soll, seine Interessen zu vertreten. Wie der indivi­

duelle Kündigungsschutz verschiedene St .. dien durchlief, bis er die heutige, im fol­

genden zu skizzierende Form erhielt, so auch der kollektive. In den unterschiedli­
chen gesetzlichen Regelungen des Widerspruchsrechts des Betriebsrats. von der un-

(1 Rc.:h, de, Arbei, 19S I. $. 30 I. 
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cer schwierigen Bedingungen praktisch folgenlosen Anhörung bis zur rechtlich er-
2.wingbaren Weiterbeschäftigung des Gekündigten, rdlektien sich das verändene 
Verhälmis von Gewerkschaften und St3;1[ . Wenn der gesetzliche Kündigungsschutz 
heute sowohl individuelle als auch kollektive Elemente enthält (auch wenn der Be­
triebsrat der Kündigung zugestimmt hat, kann der Betroffene vor den Arbeitsge­
richten klagen), so zeigt dies das historische Stadium kapitalistischer Enrwicklung. 
Liberale, individuelle Lösungen werden zwar rechtlich gestattet, aber zur Unterstüt­
zung durch kollektive Institutionen ergänzt; andererseits ist der Übergang zu aus­
schlie!~lich kollektiven Lösungen (was unter kapiuliscischen Bedingungen auch 
nicht möglich wäre), die erse einen wirksameren Kündigungsschutz realisieren 
könnten. nicht vollzogen. 

3.1 Die betriebsbedingte Kündigung 

Entgegen den gängigen Analysen, die einen wirkungsvollen Kündigungsschutz be­
streiten, hebt das Kündigungsschutz-Gesetz im § I Absatz I mit einem hoffnungs­
vollen Grundsatz an : »Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem 
Arbeitnehmer ... ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfenigr ist.. Die 
vorzugsweise Erwähnung der Rechrsunwirksamkeit einer Kündigung scheint darauf 
hinzudeuten, daß dem KSchG zufolge Kündigungen die Ausnahme, die Sicherung 
des Arbeitspla.rzes hingegen die Regel ist. Dieser Eindruck wird verstärkt durch den 
zweiten Absatz des § I KSchG, der nach der grundsätzlichen Unwirksamkeitserklä­
rung vOn Kündigungen im ersten Absatz nun im einzelnen auffuhrt, unter welchen 
Bedingungen Kündigungen rechtswidrig sind. ~Sozial ungerechtfenigt«, heiße es 
don, »ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in 
dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen. oder durch dringende betriebliche Erfor­
dernisse, die einer Weiterbeschäftigung entgegenstehen, bedingt ist .• Daß Kündi­
gungen selten nur erlaubt sind, mag der im Arbeitsrecht nicht Geschulte angesichts 
dieser Fülle von negativen Formulierungen mit gutee Grunden annehmen. 
Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich, daß hinter Formulierungen, die einen 
umfassenden Schutz von Arbeitsplätzen vor Kündigungen suggerieren, normative 
Regelungen verborgen sind, die ganz im Gegensatz dazu auf die Bedürfnisse unter­
nehmerischer Personalpolitik zugeschnitten zu sein scheinen. Besonders auf ökono­
mische Krisenbedingungen gerichtet ist die gesetzliche Formulierung, daß Kündi­
gungen wegen .. dringender betrieblicher Erfordernisse « zulässig sind . Umersuchen 
wir zunächst die Handlungsmäglichkeiten des einzelnen betroffenen Arbeitnehmers 
(ohne den Eingriff des Betriebsrats), dann gibt die Rechtsprechung des Bundesar­
beitsgerichts (BAG) wenig Anlaß zu HoffnWJgen darauf, "betriebsbedingte. Kün­
digungen seien unter Rekurs aui das KSchG abzuwenden. Denn die Rechtsprechung 
geht von dem Grundsatz aus, daß Gerichte nicht die Frage überprüfen dürfen, ob die 
unternenmerische Entscheidung, die zur Kündigung führte, in wirtschaftlicher, 

technischer oder organisatorischer Hinsicht zweckmäßig oder nOTWendig war, sie 
dürfen allein darüber befinden, ob die Kündigung die angemessene Form der unter­
nehmerischen Entscheidung ist, ob sie offenbar unsachlich. unvernünftig oder will­
kürlich erscheint." Nun kann auch ein Arbeicsrichter im Rahmen dieser eng gesteck­
len Grenzen richterlichen Handlungsspielraums manche Untemehmerentscheidung 

1> BAG GS Ar Nr. 10 2U ~ 1 KSchG; SAG Ar Nr. 18 zu An. 44 Trupp<nv.,..,g: BAG Ar Nr. 14 und V 

zu § 1 KS<:hG ßmi.bsbedingt< Kundigung ; BA.G Ar Nr. 1 zu S , KSchG '969 B<lIicbsb«liog •• Kün· 
digung. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-4-367 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 10:08:13. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-4-367


korrigieren und betriebsbedingte Kündigungen für rechtswidrig erklären, beispiels­

weise wenn er zeigt, daß ein spezifisches berriebsökonomisches Problem auch im 
Wege von Umsetzungen, Umschulungen oder durch Kurzarbeit häue gelöst werden 

können. Gegen eine vom Unternehmer jedoch mit sorgfältiger Begründung vorge­

legte betriebs bedingte Kündigung wird der betroffene Arbeitnehmer erfolglos vor 
den Arbeitsgerichten bleiben. ') [st eine betriebsbedingte Kündigung re.chrmäßig aus­

gesprochen worden, dann erhält der Gekündigte nicht einmal eine Abfindung nach 

§§ 9, 10 KSchG, auch dann nicht, wenn eine große Anzahl von Personen s\Jhessive 
entlassen und damit die zwingenden Vorschriften für einen Inceressenlusgleich oder 

einen Sozialplan umgangen werden. Diese gesetzliche Regelung ist einer der Grunde 
dafür, warum in vielen Fällen von der Kündigung bedrohte Arbeitnehmer "freiwil­

lig« den Betrieb verlassen und auf diese Weise noch eine Abfindung erhalten. 

Ist der einzelne Arbeirnehmer gegenüber einem sachkundig argumentierenden U n­
temehmer ohne Chance, seinen Arbeitsplatz zu erhalten, so gibt ihm das KSchG bei 
der frage, welcher Beschäftigre entlassen werden soll, Möglichkeiten zur Arbeits­

plarzsicherung. Denn der betroHene Arbeitnehmer kann bei einer "betriebsbediog­
ren« Kündigung geltend machen, der »Arbeitgeber habe bei der Auswahl des Ar­

beimeluners soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt. 
(§ I Absatz 3 KSchG). »Soziale Gesichtspunkte«, deren Mißachtung zur Unwirk­

samkeit der Kündigung führen können. sind der Rechtsprechung zufolge das Le­
bensalter, die Dauer der Betriebsz\Jgehörigkeit, der Familienstand, die Vermögens­
verhältnisse usw." So schützt das KSchG bei einer .. betriebsbedingrcn. Kündigung 

den Arbeitsplatz des Älteren auf Kosten eines Jungen, des lang Beschäftigten Z\J 

Lasten des Neuen, des Verheirateten gegenüber dem des Ledigen, des Qualifizierten 
a\Jf Kosten des Unqu~lifizienen, des Mannes gegenüber Frauen, des Deutschen zu 
Lasten von Ausländern. Die Strukrur der Arbeitslosigkei(, wie sie unter ökonomi­

schen Krisenbedingungen durch die unternehmensehe Personalpolitik erzeugr wird. 
findet eine zusätzliche Absicherung in der nomutiven Regelung des KSchG . Ar­
bcitsmarkrpolitische Selektionsmechanismen uod arbeitsrechtliche Kündigungs­
richtlinien ergänzen einander. Die in der Arbeiterschaft angelegte Fraktionierung 
nach Kriterien von Qualifikation, Geschlecht, Alter und Narionaliriit erfährt durch 
den gesetzlichen Kündigungsschut7. eine normative Bestätigung. 
Zieht man nun die Handlungsmäglichkeiten des Betriebsrats gegenüber "betriebs­
bedingten. Kündigungen mit ein, so werden die normativen Selektions- und Inte­

grarionsmechanismen noch differenzierter. freilich ohne in größerem Umfang wir­
kungsvoller zu werden. Neben der mangelhaften Sozialauswahl (die übrigens bei 
»berechtigten betrieblichen Bedürfnissen~ übergangen werden kann. § J Absatz> 
Satz 2 KSchG) vermag der BeU"iebsrat zusätzlich drei Argumente gegen eine »be­
triebsbedingte~ Kündigung anz\Jführen : I. Der zu kündigende Arbeitnehmer kann 
an einem anderen Arbe.itsplatz weiterbeschäftigt werden, 2. die Weiterbeschäft jgung 

ist nach zumutbaren Umschulungs- und Forrbildungsmaßnahmen möglich und 3. 
der betroffene Arbeienehmer wird unter geändenen Venragsbedingungen mit sei­
nem Einverständnis weiterbeschäftigt (§ I Absatz I KSchG, § 102 Absatz 3 
BetrVG). Die drei Widerspruchsmöglichkeiten des Betriebsrats können nur dann 
wirk\Jngsvoll eingesetzt werden, wenn der Betriebsrat über intime Kenntnis der 
betrieblichen Arbeitsplatzsitu3tion verfügr und/oder wenn der betroffene Arbeit-

') Zur R«hup,tehung im .in~clncn vgl. G. Sch,ub. Aknloll. fr.gon Zum Kündigung"chu'~ge,«z un'., 
be.onderer Bcrucksichrigung der belricb,b«imgten Kündigung, Recht d .. Arbei, '98,. s. )7' H. 

'4 Vgl. dnu im einzelnen SAG Ar Nr. 7, ') ~u § , KSchG B ... riebsbedingtc Kündigung; BAG Ar Nr. , ~u 
§ 9S BmVG '97'· 

J7J 
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J74 nehmer einwilligt, auch unter schlechteren und damit geringer entlohnten Venrags­
bedingungen zu arbeiten. Der zu kündigende Arbeitnehmer und der Betriebsrat 
werden auf diese Weise in eine zwiespältige Position versetzt. Einerseits sollen sie 
Arbeirnehmerinteressen wahrnehmen (Sicherung des Arbeitsplatzes), lndererseits 
wird von ihnen verlangt, Überlegungen aus der Perspektive der Geschäftsleitung 
anzustellen. So wie von dem abhängig Beschaftigten und dem Betriebsrat verlangt 
wird (bei der Sozialauswahl), die Interessen des einen gegen die des anderen Arbeit­
nehmers auszuspielen, so soll er auch über komplelte M:l.Oagementinformationen 
verfügen, die zu erhalten nur möglich ist, wenn eine gewisse positive Idemlfikation 

mit dem Betrieb exiscien." 
Die widersprüchliche Position, in die der Betriebsrat aufgrund der gesetzlichen Re­
gelung für Kündigungen kommt, ist freilich insofern nichts Außergewöhnliches, als 
sie nur eine Konkretisierung des generellen Dilemmas der Handlungsmäglichkeicen 
im Rahmen der gesetzlichen Betriebsverfassung darstellt. Charakteristisch für das 
BetrVG ist es ja, daß der Betriebsrat die prakrisch unmögliche Aufgabe vollbringen 
soll, die antagonistischen Interessen Yon Kapital und Arbeit dauerhaft auszuglei­
chen, ohne sich mit einer der beiden Paneien grundsätzlich zu identifizieren. Beob­
achtungen, dellen zufolge der Becriebsrat in der überwiegenden Mehrzahl aller 
Betriebe eher den Entseheidungen der Geschäftsleitung zuneigt und diese an die 
Belegschaft legitimierend weirergibt'6, werden durch die Analyse der Struktur des 
gesetzlichen Kündigungsschutzes unterstütze. Indem das KSchG und das BerrVG 
den Betriebsrat bei Kündigungen, sofern er überhaupt widerspricht, duu veranlas­
sen, die Interessen des einen gegen die des anderen Arbeitnehmers auszuspielen oder 
von Kündigungen Bedrohten anzuraten, .freiwillig" unter schlechteren Venragsbe­
dingungen zu arbeiten. verhinden es, daß er als [nteressenvertreter aller abhängig 
Beschäftigten kollektIVe, so lUlan·sehe Problemläsungs-Möglichkeiten erproben 
kann. Der BetriebSr.lt wird eher in die Rolle der Personalabteilung gedrängt, was für 

ihn besonders dann problematisch werden kann, wenn die von ihm mitgetragene 
Entscheidung später vom Arbeitsgericht aufgehoben wird . Mit großem AIbeicsauf­
wand wird der Betriebsrat, so die geseczliche Konstruktion. nicht mehr erreichen, als 
einzelneo Arbeitnehmern den Arbeitsplatz zu erhalren und der Geschäftsleitung die 
undankbare Aufgabe abzunehmen, die Konkurrenz der ßeschäftigteo um den Ar­
beitSplatz auf Kosten einiger sozialer Gruppen verschärft zu haben. Die geringe Zahl 
von Widersprüchen gegen Kündigungen dürfte auch in dieser strukturell wider­
sprüchlichen gesetzlichen Konstruktion einen Grund haben. 

J.2 Der Weiurbescha[tigungsampruch 

Nun haben die vorangegangenen Überlegungen immerhin zu dem Ergebnis gefuhet, 
daß der Betriebsrat zwar keine solidarische, kollektive Politik der Arbeitsplatzsiche­
rung verfolgen kann, sehr wohl aber die Arbeitsplätze Einzelner zu erhalten vermag. 
Das ist allerdings nur dann möglich, wenn das Gesetz den FaJl vorsieht, daß ein 
Entlassener solange weirerbeschäfrigr werden muß, bis über die Zul:issigkeit der 
Kündigung rechtskräftig entschieden worden isc. Der in § t02 Absatz 5 Sacz I 

BeuVG fixiene Weiterbeschäftigungsanspruch ist aber gesetzlich dadurch bereits 
wieder erheblich eingeschränkt, daß die Weicerbeschäftigung nicht »zu einer unzu-

11 Ähnlich Diublu. DAS Arb~i"rcchl. B3Ild •. RClnb.k b.i Hambu,,!\ 1976. S . • 6. Ir. 
16 H. KouhoH. Zum Vcrhiltnis von Betri.bsrat und G ..... rk5Chaf<. in : J. Bergmann (Hg.). Zur SozioloK'. 

der GeO/crksch,f!cn. rrattk(ur\ un Maln ! 979. s. '98 H. 
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mutbaren wirtSchaftlichen Belastung führen« darf (§ 102 Absatz 5 Satz 1 Ziffer 1 

BetrVG). Da eine Kündigung, wie wir gesehen haben, aus "dringenden betrieblichen 
Gründen« zulässig ist, bestehen im Klagefall für eine Weiterbeschäftigung schon 

deshalb wenig Aussichlen, weil ebensolche Gründe ihr entgegenSlehen. Der Weicer­

beschäftigungsanspruch läuft insofern bereits durch seine gesetzliche Konstruktion 

weitgehend leer. 
Wenn der Weiterbeschäftigungsanspruch des Gekündigten in der Regel nicht 
realisiere werden kann. dann muß sich der Betroffene während der Dauer des Pro­
zesses der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stellen und sich um einen anderen 

Arbeitsplatz bemühen. Findet er eine neue Arbeitsstelle. dann scheider die Weiter­

beschäftigung am alten Arbeirsplatz schon deshalb aus. Bleibr er während der Dauer 

des Prozesses arbeitslos. dann scheitert bei positivem Ausg~ng des Kündigungspro­
zesses die Weiterbeschäftigung normalerweise dar~n. daß der Arbeitgeber vorträgt, 

»eine den Betriebszwecken dienliche weitere Zusammenarbeit« sei nicht zu erwarten 
(§ 9 Absatz I KSchG). Angesichts dieser Umstände kann der Einschätzung eines 
Gewerkschafters zugestimmt werden: '> ••• Ein ,Kündigungsschutz<-Prozeß ist - mit 

verschwindenden Ausnahmen - kein Prozeß um den Bestand des Arbeitsplatzes, 
sondern ein Prozeß um die Höhe der Abfindung. Soweit nicht das Recht zur or­
dentlichen Kündigung für bestimmte Personengruppen ausgeschlossen ist ...• exi­
stiert in der Bundesrepublik Deutschland ein echter Schutz vor Kündigungen 
nicht .• '7 

Die Kritik der Gewerkschaften an der herrschenden Meinung zum Weiterbeschäf­

tigungsanspruch geht aber noch darüber hinaus. Sie kritisieren, daß der Weiterbe­
schäftigungsanspruch des Betriebsverfassungsgesetzes keine ausschließliche Rege­
lung darstellt, sondern nur die Konkretisierung eines allgemeinen Weirerbeschäfti~ 
gungsanspruches ist. Der in § 102 Absatz 5 BetrVG normierte Weicerbeschäiri­

gungsanspruch gilt nur bei ordenclichen Kündigungen. setzt die Existenz eines Be­
triebsrats voraus sowie, daß dieser von seinen Widerspruchsrechren Gebrauch 

macht. Umgekehrt formuliert : In den wichtigsten Fragen des Kündigungsschutzes 
kann der Betriebsrat nicht gemäß § 102. Absatz 5 BetrVG einer Kündigung wider­
sprechen. Ob ein Arbeitsplatz betriebsbedingt emfaÜen ist. ob der Gekündigte eine 
unzulässige Ven:ragsverletzung begangen hat oder ob ihm die erforderliche Eignung 

fehlt - 211 dies kann der Betriebsrat im . Widerspruch verfahren nicht geltend macben 
und löst deshalb nicht den Weiterbeschäftigungsanspruch aus!!. Die Frage, die das 
BAG auf die Initiative der Gewerkschaften hin zu entscheiden hatte, lautete deshalb : 
Gibt es einen über die gesetz.liche Regdung des § 102 Abs. 5 BetrVG hinausgehen­
den allgemeinen Weiterbeschäfrigungsanspruch, der allen Gekündigten garantiert. 
bis zur endgültigen Enrscheidung über ihre Klage beschäftigt zu werden? 
Die Verncinung der Frage durch das BAG und die Anerkennung eines (neben der 
gesetzlichen Regelung besrehenden) Weiterbeschäftigungsanspruchs nur für den sel­
tenen Fall einer »offenbar rechtsunwirksamen oder rechlsmißbräuchlichen Kündi­
gung" '. provozierte in Rechtsprechung und Rechtswissenschaft ablehnende Stel­
lungnahmen von einem Ausmaß, das annähernd nur in den Auseinandersetzungen 
über die Aussperrung erreicht wurde. Denn mit dieser Enrscheidung anerkannte das 
BAG einen Weiterbeschäftigungsanspruch nur in den Ausnahmefällen. in denen der 
Betriebsrac VOr der Kündigung nicht gehört worden ist, er der Kündigung eines 

I] M. Kinner. Arbeits- und SozlaJordnung. Au'gew,hlle und etngdei .. ,e G""zOJ,c"e. Köln '976, 
S. S~6 . 

1 & O. Wlarlkt. M. larenz. WciterbelCh,ft.igung w:ihrcnd des Kündigungsschutzproze$.Ics - E,ne Rege­
lungSlufg~be (ur den Gese,zgeber, Arbei, und Re~ht 1980. S. 1 H. () ). 

'9 BAG vom 'S. !. '977. Neue Juristische Wochen,ehril, 1978. S. 1'9 H. 
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seiner Mitglieder nicht zugestimmt hat oder die staatlichen Genehmigungen bei der 
Entlassung von Schwangeren oder Schwerbeschädigten fehlen . Da das KSchG von 
der Idee einer nach der Kündigung erfolgenden gerichtlichen Kootrolle durch Fest­
stellungsklage ausgehe und nicht von einer präventiven Kontrolle durch ein die 
Weiterbeschäftigung aussprechendes Leistungsurteil. habe der Arbeitnehmer mit 
Ablauf der Kündigungsfrist ozw. bei einer frisclosen Kündigung mit Zugang des 
Entlassungsschreibens zun:ich$C (und wie wir sahen: in der Regel für immer) den 
Betrieb zu verlassen. 
Das Urteil des BAG, das der Unternehmensleitung eine nahezu unkoncrollierte 
Verfügungsrnacht in personalpolirischen Fragen beläßt, ist bereits im ersten Jahr von 
34 erstinstanzlichen und von vier Landesarbeitsgenchten kritisiert und seine Ver­
bindlichkeit bestritten worden.,oGegenüber dem SAG wird eingewendet, daß der­
auch von ihm anerkannte - allgemeine Seschäftigungsanspruch eines jeden Arbeit­
nehmers nicht mit Ablauf der Kündigungsfrist bzw. dem Zugang der fristlosen 
Kündigung enrfälh, wenn die Kündigung unwirksam ist und der betroffene Arbeit­
nehmer dies gerichdich geltend gemacht hat. Der gekündigte Arbeitnehmer vermag 
den Weiterbeschäftigungsanspruch im Wege der objektiven Klagehäufung durch 
LeisLUogsklage neben der Feststellungsklage gerichtlich klären lassen. Im Kündi­
gungsschutzverfahren kann das Arbeitsgericht. so die Meinung der Kritiker des 
BAG. der Kündigungsschurz-KJage stangeben und zugleich dem Leisrungsancrag 
auf Beschäftigung entsprechen." 
Der Kontroverse zwischen dem BAG und einer Reihe von erstinstanzlichen Arbeits­
gerichten liegt ein Interessenkonflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
zugrunde, den die unterschiedlichen Meinungen, ohne daß dies explizit so dargestellt 
würde, kompromißlos zugunsten der einen oder anderen Partei entscheiden." Da in 
der Zeit zwischen der Kündigung und der gerichtlichen Entscheidung nahezu immer 
Unsicherheit über die Rechrmäßigkeit der unternehmerischen Maßnahme bestehe, 

kann die Frage des Weieerbeschäftigungsanspruchs nur unter Verletzung der Iruer­
essen einer der beiden Paneien beantwortet werden. Die überwiegende Meinung der 
erscinstanzlichen ArbeitsgerichtSbarkeit siehr das Beschäfrigungsinteresse des ge­
kündigten Arbeitnehmers deshalb als höherrangig gegenüber der personalpoliti­
schen Dispositionsfreiheit des Unternehmers an, weil sie die mit dem Verlust des 
Arbeitsplatzes verbundenen sozialen und psychischen Probleme als schürzenswerter 
ansieht als die Akkumulationsinteressen der Arbeitgeber. Sie geht damit implizit von 
einer Interpretation des kapitalistischen Produktionsprozesses aus, wonach dieser 
eine strukturelle Disparilät zuungunsten der abhängig Beschäftigten enthält. Die 
Meinung des BAG hingegen ist vor dem Hintergrund eines pluralistischen Gesell­
schaftsmodells formulien:, demzufolge die Interessen der Arbeitnehmer gleichbe­
rechtigt neben denen der Arbeitgeber stehen und deshalb nicht besonders berück­
sichtigt werden müssen. Die bereits in den erscinstanzlichen Aussperrungs-Urteilen 
sichtbar gewordene alternative Argumemationsstruktur gegenüber dem BAG wird 
auch in diesen Urteilen offenbar. Augenscheinlich hat sich in den vergangenen Jah­
ren in der Arbeirsgerichtsbarkeit eine argumentative Kluft zwischen den erstinsranz­
lichen Arbeitsgerichten und dem BAG aufgetan, die längerfristig zu einem Legiti­
mationsverlust der höchstrichterlichen Rechtsprechung in ArbeitSsachen führen 
kann. 

10 Wi~ das RAG luben in demselben Zei.raum nur ,eclu Arb.itsg.ridll~ lI1la vi~r L",dt<arb.i"gc,icnt< 
entschieden. vgl. die J\ngaben bei M. Coen. D:u Rech, .uf Arbeit und der Be<':1nd"chut2 des gekün· 
digcen Arb.iL'iVerhilU)iB~$. Köln 1979. S. 7S ((" b ••. FN ')" 

.1 Siehe dazu die Ang:tben bel M. Co.n ••.•. 0 ., S. 78 FN ')' und !)l . 

u Dnu .u.fuhrlich M. Coen ••.•. 0 .• S. 89 ({. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-4-367 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 10:08:13. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-4-367


).) Die pe-rsonen- und verhahensbedingte Kündigung 

Obwohl die gesetzliche Regelung der betriebsbedingten Kündigung auf die wirr­
schaftlichen Interessen und Notwendigkeiten der Arbeitgeber unter ökonomischen 

Krisenbedingungen zugcschnirten ist, überwiegen in der Pruis Jer Arbeitsgerichte 

Kündigungen wegen personen- oder verhaltensbedingren Gründen. Die Ursache 
dafür. daß die Unternehmer bei Kündigungen häufiger ~uf Gründe zurückgreifen, 

die im Verhaleen oder in der Person des zu Entlassenden liegen und nicht in den 
objektiven wirrschafdichen Schwierigkeiten des Unternehmens. scheim eine dop­

pelte zu sein. Zum einen wird ein Großteil von wirrschafrlieh bedingten (Massen-) 

Enrlassungen zwischen Gewerkschaften, Betriebsrat und Geschäftsleitung direkt ge­
regelt, ohne daß die Arbeitsgerichte in den Konflikt einbezogen würden.'] Zum 

anderen enthält die gesetzliche Regelung der betriebsbedingten Kündigung gegen­

über den anderen Formen der Entlassung eine Reihe von Hemmschwellen. so daß 

Unternehmer in wirtschaftlich nicht so angespannten Situationen eher auf die per­
sonen- oder verhaltens bedingte Kündigung zurückgreifen . Denn obwohl Arbeitge­

ber aus Gründen ökonomischer Rentabilität des Betriebes kündigen können, müssen 
sie der Rechtsprechung zufolge Joch dartun, daß es keine anderweitigen Beschäfti­

gungsmäglichkeiten gibc, und sie müssen bei der Entlassung soziale Gesichtspunkte 
berücksichtigen." Da die personen- und verhaltens bedingte Kündigung nahezu aus­
schließlich auf das zurechenbare Fehlverhalten oder die Krankheit des betroffenen 
Arbeitnehmers abHeilt. entfallen weitgehend die bei der betriebsbedingten Kündi­
gung möglichen Einspruchsgründe. Mir dieser Feststellung sei keineswegs - im Wi­
derspruch zu oben skizzierten Thesen - behauptet, die gesetzliche Regelung der 

betriebsbedingten Kündigung biere einen Arbeitsplatzschuez . Allein deshalb, weil es 
in bestimmten ökonomischen Situationen den Unternehmern im Wege der perso­
nen- oder verhaltensbedingten Kündigung einfacher und schneller gel ingt, Arbeit­
nehmer zu entlassen, wird in geringerem Umfang von der betriebsbedingten Kün­
digung Gebrauch gemacht. Die personen- oder verhaltens bedingte Kündigung ge­
währt die selben personalpolicischen Handlungsmög]ichkeiten während einer öko­

nomischen Krise, nur einfacher und schneller, sofern nicht Entlassungen in großem 
Umfang vorgenommen werden soHen, die im Wege der betriebsbedingren Kündi­
gung problemloser ausgesprochen werden können . 
Während die Rechtsprechung im Bereich der verhaltembedingten. Kündigung. d . i . 
eine Kündigung wegen Versroß gegen arbeitsvertragliche Pflichten (z. B. häufiger 

Alkoholgenuß während der Arbeitszeit) , seit Anfang der siebziger Jahre keine be­
deutenden Veränderungen erfahren hat", entzündeten sich über dem wichtigsten 
Fall der personenbedingten Entlassung. wegen häufiger Kurzerkrankungen, Kontro­
versen , die bis heure nicht beendct sind . Krankheit, d. h. die - zumindeSt für sechs 
Wochen - bezahlte Freistellung von der Arbeit außerhalb des Urlaubs . ist io einer 
kapitalistischen WirtSchaft, die sich a.n der maximalen Mehrwertprodukcion orien­

eiert und deren Ziel nicht darin besteht. Arbeitsplätze und Produktionsformen be­
reitzustellen, die kreative Fähigkeiten fördern, konstitutiver Bestandteil der Überle­
bensstrategien von abhängig Beschäftigten. So wie der Unternehmer einer nachlas­
senden Gewinnentwicklung durch die Intensivierung der Arbeit begegnen kann. 
vermag der Arbeitnehmer demgegenüber mit einer Leistungsminderung zu reagie­

ren, die sich zur Rechtferrigung auf Krankheit beruft. Krankheit ist deshalb in be­
stimmten Ausmaßen ein zulässiger Arbeirsverweigerungsgrund, weil ein unausge-

1) Vgl. duu die e>rcmpl.ri.che Analyse von Domboi •. ~. ~. O. 
'4 G. Schaub ...... 0 .• S. J74 H. 
'5 W. Dlubler .•. a. 0 ., ß,nd I, S. ~S8 Ir. 
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sprochener Konsens darüber besteht, daß speziell die entfremdeten Formen kapita­
listischer Lohnarbeit Krankheiten fördem. zu deren Heilung neben der gesellschaft­
lichen Insticution Sozialversicherung :luch der individuelle Unternehmer beitragen 
muß.,6 

Freilich veränden sich die Toleranzschwelle von Unrernehmern und von der Recht­

sprechung gegenüber zulässigen Krankheitsquotcn mit wechselnden ökonomischen 
Situarionen. So tolerierten viele Unternehmer mit Beginn der Wirtschaftskrise t974 
nicht mehr solche Fehlzeiten, die sie in Hochkonjunkcurzeiren umscandslos hinge­
nommen hatten. Die Arbeitsgerichtsbarkeit wurde infolgedessen immer häufiger mit 
Khgen beschäftigt. vermittels derer endassene Arbeitnehmer monierten, aus Grun­
den gekündigt worden zu sein, die bislang von der Rechtsprechung nicht akzeptiert 
worden waren. Unbestritten ging die Rechtsprechung bislang davon aus, daß lang­
anhaltende Krankheiten einen zulässigen Kündigungsgrund darstellten'7, häufige 
Kurzerkrankungen hingegen sind als Begründung für eine Entlassung ersr seit Miue 
der siebziger Jahre in das Zentrum des Interesses der Arbeitsgeridusbarkeit ge­
ruckt. 

Bei Kündigungen wegen wiederholter Kurzerkrankungen prüfen die Arbeitsgerichce 
als erste Frage. ob ein Arbeitnehmer in der Vergangenheit häufig wegen Krankheit 
am Arbeitsplatz gefehlt hat. Liegen keine erheblichen Fehlzeiten vor. dann ist die 
Kündigung schon aus diesem Grund sozial ungerechtiertigt. Obwohl das BAG ge­
gen eine schematische Beanrwortung der Frage. wann »wiederholte Erkrankungen« 

anzunehmen sind. argumentiert und es im Interesse der größtmöglichen Einzelfall­
gerechtigkeit ablehnt, feste und allgemein gültige Maßstäbe aufzustellen, hat sich die 
erst- und zweitinstanzliehe Rechtsprechung dem nicht durchgehend angeschlossen. 
Ein Teil der Rechrsprechung errechner sog. Fehlquoten, das sind jährliche Fehlzeiten 
im Verhältnis zur jährlichen Arbeitszeit, und hält eine Kündigung dann für recht­

mäßig, wenn die durchschnittliche Fehlquote des betroffenen Arbeitnehmers einen 

bestimmten Prozentsatz überschritten hat. Umstritten ist bei dieser Position nahezu 

alles: Die einen gehen davon aus. daß die untere Grenze. bis zu der ein Arbeitnehmer 
wegen Krankheit fehlen darf. sieben bis dreizehn Prozent beträgt". andere setzen sie 

mit 2 5 Prozent an; die einen nehmen als Bez.ugsz.citraum die Gesamtdauer des Ar­
beitsverhältnisses. andere nur die letzten zwei bis drei Jahre; und schließlich ist die 
Bezugsgröße für die Errechnung der Fehlquote umstrinen (Arbeics- oder Kalender­
tage)" . Ohne das Problem hier näher beleuchten zu wollen, sei festgehalten, daß die 

uneinheitliche Rechtsprechung in diesem Punkt für den betroffenen Arbeitnehmer 
eine hohe Rechtsunsicherheit bedeutet, die sich ein Arbeitgeber in ökonomischen 
Krisensituationen deshalb zunutze machen bnn. weil er weiß, daß auch eine unge­
rechtfertigte Kündigung nur in den seltensten Fillen zur Beibehaltung des Arbeits­

platzes für den Gekündigten führt. 
Die veränderte Bedeutung von krankheitsbedingten Kündigungen angesichts 
verlangsamter Wachstumsraten, hoher Arbeitslosigkeit und verstärkter Rat.lonalisie-

,6 Ocr Zusunmtnnmg VOll bpiulj$.isdtcm Arbc.i .. prozcß und Krankheit Wird .u.fuhrlich d'rg<Stdh von 
G . Mczgcr. K. Ri,h'cr. R.. Wwnet. Kr:lIlkh.i. als Kündigungsgrund im Arbeitsverhihnis. Demokr. .. i. 
und Recht '979. S. ~64 If. 

17 BAGE 20. H S 11. Zu prüfen isr dem BAG zulolg. in diesem Zuslmrnenh>ng. ob <.in Ende der Kr"'lkheit 
obje-kflv nicht Jbs.chlur is.( und dir' Arhi:iu:phuJ: au,<: ne"'eh)jche-n Gründt'n wlcdt:r b~.serZl werden muß~ 
vgl. .ueh A. Palme. Kündigung wegen Kr""khei. in der neuerm Rcchup,c-c.hung, BI,lter für Srcuerre<-ht. 
Sozialver<icherung und Arbeiurech. 1978, S. H5 (I.; M. Aden. Die Kiindigung bei lang>nd.ucmdC"!" 
Mmkhelt im Großbetrieb. Recht der A ,bei. '981. S. 1&0 H. 

18 LAG Fr.1J1K lun ;un Main Az. : 7 5. 451/80; g 53 &7S/80. 
19 Vgl. d.zu naher M. Manern. Die Kündigung wegen \u:mkhe'tsbedin~r FehJzei.en, Rdem ~uf der 

~ch(crt~gung der Hessischen ArbeitsgerichtSblrkcit,m llh). OklOber '98. in Wie,b,den, hek,. Ma­

nuskript. s. ~ f. 
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rung hac in der weiteren Rechtsprechung des BAG zu Revisionen und Konkretisie­
rungen geführt, die - wie wir bereits be i der Analyse des Weirerbesch:iftigungsan­
spruchs sahen - die durch eine Rezession allemal verschlechterte Position des Ar­

beitnehmers weiter schwächen. Halte das BAG umcr Vo!1beschäftigungsbedingun­

gen bei einer krankheitSbedingten Kündigung vom Arbeirgeber gefordert. daß er 

sich ~uf Grund seiner Fürsorgepflicht vor der Kündigung Unterlagen über den vor­

aussichtlichen Verlauf der Krankheit und über ihre Einwirkung auf den Betrieb 
verschaffen muß'", so cnrschied es nun die zweite Frage in Kündigungsschutzpro­
zessen wegen häufiger KurLerkrankungen dahingehend, daß eine Erkundigungs­
pflicht des Arbeitgebers vor der Kündigung nicht c:.:istiert. Eine Kündigung kann 

folglich nicht mehr wegen unterlassener Erkundigung des Arbeitgebers für rechts­

widrig erklärt werden.!' Bei einer Kündigung wegen wiederholter Erkrankung soll es 
vielmehr allein auf die objektive Rechtslage zur Zeit der Kündigung ankommen . 

Achtete das BAG früher darauf, daß der durch eine Krankheit bereits psychisch 
beeinträchtigte Arbeitnehmer besonders rücksichtsvoll behandelt wird (in einer Zeit. 
so möchte man hinzufügen. in der alle Arbeitskräfte benötigt wurden), so will es 
heute kranke Arbeitnehmer offenbar durch einen Kündigungsschurz-Prozeß zus:üz­

lieh unter Druck selZen, sich den verschlechterten Arbeitsbedingungen anz.upassen. 
Entsprechend diesem Wandd in der Rechtsprechung ist gegenwärtig - im Gegensatz 
zu den fünfziger und sechziger Jahren - die sorgfilltige Erkundigung des Arbeitge­
bers über den Gesundheitszustand seiner Beschäftigten vor Ausspruch der Kündi­

gung eher die Ausnahme geworden. l ' Arbeitgeber können, so das BAG. wegen per­
sonenbedingter Gründe kundigen, wenn die bisherigen Erfahrungen den Schluß 
nahelegen. auch zukünftig werde sich nichts andem.)) 

Die Tendenz, in der wirtschaftlichen Krise der untemehmerischen Norwendigkeir 
einer flexiblen Personalpolitik entgegenzukommen, verfolgen auch Entscheidungen 
von Arbeitsgerichten zu der (drirten) Frage, ob die Besorgnis wiederholter Erkran­

kung in der Zukunft bestehe. Wenn ein Arbeitnehmer in der Vergangenheit, gleich­
viel aus welchen Gründen, häufig krank gewesen ist. so wird argumentiert,l' dann 
kann daraus geschlossen werden, daß dies auch in der Zukunft der Fall sein wird. 
Dieses Argument geht implizir davon. aus, daß Krankheit in solchen Fällen allein ein 
vorgeschobener Grund für mangelnde Arbeitslust Ist. Wie anders ließe es sich be­
gTÜnden, daß die Wahrscheinlichkeit für eine zukünftige Heilung bei häufiger 
Krankheit in der Vergangenheit so gering eingeschätz.t wird? Auch beim vierten 
Problemkomplex, der im Zusammenhang einer Kündigung wegen häufiger Kurzer­
krankungen von den Arbeitsgerichten geprüft wird. bei der Frage, ob die Fehlzeiten 
des gekündigten Arbeitnehmers unzumutbare betriebliche Auswirkungen zur Folge 
hatten. die eine Neubesetzung des Arbeitsplatzes erforderlich machren, ist das BAG 
kündigungsfreundliche Wege gegangen. Bei einer Krankheit. die keine .Schwierig­
keiten und Störungen im Betriebsablauf« hervorruh, ist nach einhelliger Meinung 
die Kündigung sozial ungerechtfertigt. Das RAG hat nun die prozessuale Posirion 
des Gekündigten dadurch erheblich erschwert. daß es verlange. er musse substanti­
iert behaupten, daß seine krankheilsbedingten ArbeitslUsfälle durch andere Arbeit­
nehmer hänen ausgeglichen werden können)) - eine Behauptung, die nur der vor-

)0 BAG Al' Nr. I zu § I KSehG Konkhcll. 
)' BAG Al' Ne, 4 zU § I KS,hG 196, Kr=kheit : HAG Al' Nr. '4 zu § 101 BotrVG '97'. 
P K. Popp. Häulige Kurzerkrankung ~Is Kündigung:;grund. Arbei. und Recht '979. S. 4' H, (.Il) : vogt 2ueh 

K. Popp. M~cC11cll- und prozcßrechdiche Probleme d .. krankheit>bcding.en Kündigung. Ocr Betrieb 
198t. S .• 6" ff. 

H SAG E .. A Nr. j .. u § J KSehG Krankheit. 
)4 Vgl. dazu im eiozelnen K. Popp. Häufige. _ .. ,. 3. 0_. S, 47 L ,owi. M. MlUem. 3. l. 0., S. 61. 
H BAG Ar Nr. 14 2U § ,02 ik"VG '97'. 
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tragen kann, der über Intlme Kenntnisse der betrieblichen Persomlsituation ver­
fügr.J6 

4. Interpretationen der Funktion. von Kündigungsschutz-Normen 

Über die wohlbekannte These hinausgehend, daß der gesetzliche Kündigungsschutz 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen nur in den wenigsten Fällen taugt, d:lS Kündi­
gungsschutzgesetz eher als Abfindungsgesetz bezeichnet werden kann, sollte gezeigt 
werden, daß Gesetzgebung und Rechtsprechung noch weitere Funktionen ertüUen. 
Sie gestatten es nicht nur dem einzelnen Unternehmer, seine Personalpolitik weit­
gehend berricbsökonomischen Erfordernissen gemäß zu gestalten, darüber hinaus 
nehmen sie gesamtgesellschafdiche und arbeitsmarktpolitische Aufgaben wahr. In­
dem die gesetzliche Regelung des Kündigungsschutzes krisenspezifische Selektions­
mechanismen des Arbeitsmarktes unterstützt und die Institution der Interessenver­
tretung der Arbeitnehmer, den Betriebsr:u, insofern neutralisiert. als ihm eine kol­
lektive Form der Inreressenvertretung untersagt wird. fungjert sie auch als gesamt­
ökonomische. integrative Strategien verfolgende Regelung. 
Mit dieser Interpretation soll eine Meinung kritisiert werden. die davon ausgeht, daß 
das KSchG und das BetrVG prinzipiell ein taugliches Instrumentarium zum Schutz 
von Arbeitsplätzen darstellen könnten. wenn sie in einigen Punkten reformien wer­
den würden. Diese Position unterstellt, daß der Interessenkonllikt zwischen der 

norwendigen personalpolitischen Flexibilität der Unternehmensleitungen und dem 
Wunsch der Arbeitnehmer nacb dem Bestand des Arbeitsverhältnisses für beide 
Seiten optimal gelöst werden kann. selbst in wirtschaftlichen Rezessionsphasen. 
Dem gegenwärtigen KSchG und dem BetrVG freilich werden eine Reihe \'on Mängel 
attestiert, die dazu führen, daß sie überwlCgend zu Lasten der sozial Schwächeren 
wirkenY 
Folgende Kriukpunkce werden hauptsächlich gegenüber der gesetzlichen Regelung 
angeführt und daraus entsprechende Forderungen abgeleitet: 
- Wegen der langen Verfahrensdauer und dem ständig steigenden Rückstand uner­
ledigter Sachen sei in der Arbeirsgerichtsbarkeit ein Zustand temporärer Justizver­
weigerung eingetreten. Dessen Ursachen werden in der unzureichenden personellen 
Ausstattung der Arbeitsgerichtsbarkeit. der Unbeholfenheit der ohne Rechtsbei­
stand auftretenden Prozeßparteien, der Prozeßführung durch nicht arbeitsrechtlich 
spezialisien:e Anwälte. dem psychischen Vergleichsdruck der Richter wegen des 
ständig steigenden Geschäftsanfalls usw. gesehen. Dementsprecherrd werden aus 
dieser Analyse rechtspolitische Forderungen abgeleitet, die auf eine bessere perso­

nalpoJitische Ausstattung der Arbeitsgerichte. die zeidiche Konzentration des Ver­
fahrens und andere institutionelle Veränderungen gerichtet sind. J! 

)6 Vgl. zum g~sam,en Komplex dcr knnkheil5bedingten Kundigung auch di" Broschüre der ÖTV B""';rlu­
"e<Wallung Hcssen und d~s DGS Landcsbt'lirlu H", .. n. KUndigung "'egen Kr.nkhei,. Frmkfun :un 

Main 1981. in dcr eine Reihe crs,insta11zlicher. vom ßAG ,bwelchendtr Urtcile in Auszügen .bgedruckt 
sind. 

37 F. Be<:kcr. 1'. Rommdsp.cher, AnSal2punk,,, (ür eine Reform d« Kündigung~rech". Z~;t<chrift für 
Rccht<poli,ik 1976. S. 40 11.: N. H. Not'er. DieSicnerung des Rechts 3uf den Arbei"plltz. Der Betrieb 
'976. S. 77' ii.; B. Kle",. Kündigungsschutz - An'pruch und Wirklichkci, in der Bllndesrepublik 
Deut<chl.nd. EImer fur S,euerrrcht. S07 i,lv."icherung und Arbeirsrech. 1975. $. '77 jf.; N. H. Non" •. 
Kündi"ungoschutz - Pr""i< unO Pcrspckti,·cn. BI:':"cr für S"uerrecn •. SöziJ.l.~"ich~rung und Arbeit<· 
rech. 19S,. S. 10' H. 

JS Vgl. dazu im einzelnen die in FN 37 lngdünrtcn Texte. 
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- Da das Gesetz keinen generellen, mit der ordentlichen Kündigung beginnenden 

Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses vorsieht, sondern nur die in der Praxis fast 

sters erfolglose Regelung des § tOl Abs. 5 BetrVG kennt, führen selbst erfolgreiche 
Kündigungsschuczverfahren fast immer zum Verlust des Arbeitsplatzes. Im Zen­

trum einer Refonn kiindigungsschutuechdicher Regelungen soll deshalb der Be­
sundsschut2. des Arbeitsverhältnisses stehen, für den unterschiedliche Vorschläge 
gemacht werden. Diese reichen von der vorläufigen Vollstreckbarkeit von Fesrstel­

lungsuneilen in Kündigungsschutz-Prozessen)9 bis hin zur Beendigung des Arbeits­

verhältnisses durch eine vom Arbeitgeber anzustrengende Auflösungsklage."O Den 

letzten Vorscblag, demzufolge der Arbeitgeber gegen den Beschäftigten auf Beendi­

gung des Arbeitsverhältnisses klagen muß und erst mit Abschluß des gerichtlichen 

Verfahrens ein Arbeitnehmer entlassen werden kann, haben auch die Gewerkschaf­

ten in iluen Forderungskatalog übernommen ."' 

Darüber hinaus tragen die Befürworter einer Reform des Kündigungsschutzes eine 
Reihe weicerer Forderungen vor (wie: Unwirksamkeit einer Kündigung ohne Ein­
willigung des Betriebsrats; innerbetriebliche Regelung von Kündigungsstreicigkei­

ten; Verbindlichkeit einer A~findung bei Kündigung aus dringenden betrieblichen 
Grunden USW. II

), die hier nicht erÖrten werden sollen. Auch sie passen in ein Kon­
zept, das davon ausgeht. ein wirksamer Kündigungsschutz sei bei veränderten nor­
mativen Regelungen möglich. 
Die Analyse von Scrukrur und Funktion des gesetzlichen Kündigungsschutzes 
wollte zeigen, daß für Hoffnungen auf eine Reform durch die staatliche Gesetzge­
bung deshalb kein Anlaß besteht, weil die gegenwärtige gesetzliche Regelung gesell­

schaftliche Funktionen enüllt, die von einem umfassenderen Kündigungsschutz 
nicht erwartet werden können . Wenn es zur Sicherung des ~sozialen Friedens« er­
forderlich ist, daß sich M3ssenarbeitslosigkeir in differenzierter Fonn vollzieht, 
wenn die Konkurrenz der abhängig Beschäftigten untereinander eine Garantie für 
ein geringes Slreikniveau ist und wenn die (in Einzelfällen folgenreiche) Beteiligung 

des Betriebsrats bei der Erzeugung segmentierter Arbeitsmärkte die Interessenorga­
nisacion der Arbeitnehmer konflikrvenneidend absorbiert - wenn all diese funklio­
nalen Interpretationen zutreffend sind, dann sind die Kündigungsschutz - Normen, 
auch wenn sie vielfach kritisiert werden, aus gesamtgesellschafdicher Perspektive 
heraus betrachtet die adäquate Rechtsform für eine kapitalistische Gesellschaft. Än­
derungen d ieses Rechtszustandes mi:issen infolgedessen von anderer Seite aus anset­
zen. 
Beschäfrigungspolitisch erfolgversprechender haben sich bisher tarifvenragliche Re­
gelungen erwiesen, mit denen besonders bei Rationalisierungen bestimmten Grup­
pen von Arbeitnehmern der Arbeitsplatz erhalten werden kann. ,) In diesem Bereich 
scheint sich auch eine juristische Auseinanderse!zung anzubahnen, die älmliche Di­
mensionen wie die Aussperrungs-Diskussion annehmen könnre." Eine Sicherung 
von Arbeitsplätzen vor Kündigungen wird, anders als die skizzierten gesetzlichen 

J9 H. On<>. D .. vorl:iufigc ßesrand .. chutz de, Arbeiuverh.hnis,es. Rech. der Arbeit ' 971. S. 68 If. 
~o N. H. Notter. Die Sicherung ...• .1..~ . 0 ., S. 771. 
~I [ndu$lri.gewcrksch~ft Metall (Hg.). Kü"cligung~chu'zugungen '977 und 1978, Schriftenreoh. der IG 

Metall. Fr.>nklurt 3m Mdi" o. J .. S. 8 Ir.. 71 H. 
41 F. Becker. P. Rommehpachcr. 3 . 3 . 0 .. S. ~1 (f.: B. Klee,. , . ,.0 .• S. 18, f.; F. H. NOll«. Kündigung,­

schutz .... Sb"e. für S.euerrecht. Sozo.Jvers,cherung und Arbe itsrech., 198 •• S. 10) H. 
H U. Muc~nber;:.r. H. -H . Lühr. Ookumenm,on zum R.r ion.li, ierung"churz. Kriti,ch~ Justiz t980. 

S. 8{ H. 
H Zus.unmenf,,,end P. Ser;:. U. WeoJeli"g·Sch ,öclcr. H . Woltc~. Di~ Zuliis,igkcit I:lrifv"<r~glich~r Be· 

5e!zungsregehmgen, Rechr der Arbeit t980. S. '99 fr. 
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Regelungen für Einzelendassungen" , im Wege des Tarifvenrages eher zu erreichen 
sein als durch die Einführung einer Gemltungsklage, die ersc ein gekündigtes Ar­
beitsverhältnis auflösen können soll. Freilich wird auch jede tarifliche Regelung im 
Verhalten von Arbeitnehmern ihre Schranken finden, die aus Unsicherheit über ihre 

weitere Zukunft ~ freiwillig. in eine Kündigung einwiUigen, um auf diese Weise 
scheinbar individuell den Folgen kapitalistischer Krisen zu entgehen. 

4S Die vorangehend.en Au.führungen haben ,ich ,U.in mil d.em K.ündigungtschuu.-Recbe. sofern es ein­
zelne K.tindigung~n betrifft, bcsehifcigr. FLir MlSscncnclossungen sind besondere geulZliche Regelungen 
vorgesehen. M:Usenencl ..... sungtn beruhen in der Regd ou( einer unlcmehme";schen M~lln.hme. die als 
Bcrricb,indet"U/lg Ulzu.<ehen i.l. Aw diesem Grund kann der Betriebsrat in diesen Fillen ein Mitbestim­
mungsrecht. d:l.S über die genmntcn Widenpruchsrechce hin~ulgcht. geiltOd machen: er i<t beeeiligt 111 

einem IntereS5cnlu'gleich und l!l der Auf .. eUung (!nes Sozialpl:ll1es (S .1l 8el,VG). Während . ich der 
Intercssenausglcich d • .,uf bcz\eh •• ob die unternehmenseh. M;Uln>hme durehge fuhrt und lVit .ie "er­
wirklich, wird. werd.n im Smi,lplln di/: AJI,w\',hmgm der Bctrieb,indCT\lng un'.r ,02.illoo G .. ich,,­
punkeen gemilden . EnlSprtchcnd dtm unterschiedlichen Regelung,bereich beider Instituee i .. beim Jn­
teress~n.u.<gleich kc.in yerbindl icher Spruch der btt";cblichcn Einigungmell. vorgesehen. mndern allein 
die MöglichkeIt, Vonchläge für eine gUdiche Einigung zu priistntruCl1. während bei dem Sozialpl:an die 
EmigungS5,eJle verbindlich emscheiden kann. Ab .. selb,l "'enn .in Inlcressenlu'glcich zwischen Sc­
txiebsr:u und Untcmthmensleilung zU">ndegekommen ist. muß sich der Unu:rnehmtr nicht StetS d'!"lJl 
h.hen : K.tnn er zwingende Gründe dartun. i.sr ihm die Abweichung vom Inrtressen.u,glcich ge'tllle, 
(S I e l BetrVG). Im Zwdelshlle ~ibt du Insu.ur des lntercssen.wgleichs dem lkerieb'r:1t It.cine Mög­
lichkeil, den Verlust ,'On Arbeiupl:iezcn zu verhindern . Für dcn Sozialplw folgt dies bereitS lUS seiner 
g ... r2Iiehen Konzipierung: tr res'" nur Abfindungen (or zu kündigtnde Arbeitnehmer odcr .ndere 
Folgen unternehmeri«her EntScheidungen. Zw~r lunn der Berriebsr:u verlangen . uber g.piln(~ Bccri.bs­
:indeNng~n im Winsch:UL<.l1<Schuß unterrichlcl zu werden. ,u, Intorm'l;onJrccht ",,,d iedoch die 
Entschidung des Unlernehmc,., n"hl becincrachligrn . .tI1.nf,Us ,ie zeic.Jich venogern . 
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